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Ordnung zur Änderung der Fachspezifischen Prü-
fungsordnung für den Bachelorstudiengang Inte-

grierte Europastudien der Universität Bremen

Vom 4. Januar 2006

Der Rektor der Universität Bremen hat am 9. Januar
2006 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hochschulge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. Juli 2003 (Brem.GBl. S. 295) die Änderung der
„Fachspezifischen Prüfungsordnung für den Bachelor-
studiengang Integrierte Europastudien der Universität
Bremen“ vom 1. September 2005 (Brem.ABl. S. 785) in
der nachstehenden Fassung genehmigt:

Artikel 1

Die Fachspezifische Prüfungsordnung für den Ba-
chelorstudiengang Integrierte Europastudien der Uni-
versität Bremen vom 1. September 2005 (Brem.ABl.
S. 785) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 2 Nr. 2 wird der nach den Worten „In
der SR2:“ stehende Absatz gestrichen und durch
folgenden Text ersetzt: 

„Kulturhistorische Europastudien sind je nach
Schwerpunkt die Sprachmodule Russisch I, II
und III (IES M5R1 bis M5R3) bzw. Polnisch I, II
und III (IES M5P1 bis M5P3) und das Modul
„Länder und Area-Studies Osteuropa/Russland“
(IES-M8O) oder das Modul „Länder und Area-
Studies Ostmitteleuropa/Polen“ (IES-M8M) so-
wie weitere Module und Lehrveranstaltungen in
Russisch, Polnisch oder Politischer Kultur, All-
tagskultur, Literatur und Kunst Ost- und Ostmit-
teleuropas nach den Bestimmungen der Studien-
ordnung aus dem von der Studienkommission
verabschiedeten Lehrprogramm zu studieren.“

2. Die bisherige Anlage 1 wird durch die folgende
neue Fassung ersetzt:
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Fachspezifische Prüfungsordnung für den
Bachelorstudiengang „Mathematik“ mit

Haupt- und Nebenfach der Universität Bremen

Vom 26. Oktober 2005

Der Rektor der Universität Bremen hat am 11. Januar
2006 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hochschulge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. Juli 2003 (Brem.GBl. S. 295) die fachspezifische
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Ma-
thematik“ mit Haupt- und Nebenfach in der nachste-
henden Fassung genehmigt:

Die fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung
für Bachelorstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005.

Abschnitt 1

Regelungen für das Hauptfach Mathematik und
den Professionalisierungsbereich bzw. General Studies

§ 1

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester. 

§ 2

Studienaufbau und Umfang

(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-
studiengangs Mathematik mit Haupt- und Nebenfach
sind insgesamt 180 Kreditpunkte (CP) zu erwerben.

Das Studium besteht aus 

a) dem Hauptfach Mathematik mit 90 CP, 

b) dem „Professionalisierungsbereich“ (45 CP) für
das Berufsziel „Lehramt an Gymnasien und Ge-
samtschulen“ oder „General Studies“ (45 CP)
für ein nicht-schulisches Berufsfeld,

c) einem Nebenfach (45 CP).

Studierende mit dem Studienziel „Lehramt an Gym-
nasien und Gesamtschulen“ müssen den „Professio-
nalisierungsbereich“ gemäß Absatz 4 belegen und ein
Nebenfach aus dem Katalog der Fächer in Anlage 4
wählen. 

Studierende mit dem Studienziel „nicht-schulische
Berufsfelder“ müssen „General Studies“ gemäß Ab-
satz 5 belegen und ein Nebenfach aus Cluster 1 (tech-
nisch-naturwissenschaftlicher Bereich, vgl. Anlage Nr. 6)
wählen.

(2) Das Studium ist in Module gegliedert. Module,
die im 5. Semester beginnen, müssen im 5. Semester
abgeschlossen werden können, ausgenommen ist das
Abschlussmodul.

(3) Das Hauptfach Mathematik vermittelt Kenntnisse
und Fähigkeiten, und zwar

im Pflichtbereich im Umfang von 57 CP in folgen-
den grundlegenden Gebieten:

– Lineare Algebra und Analytische Geometrie
(18 CP)

– Analysis (18 CP)

– Stochastik (9 CP)

– Geometrie (6 CP)

– Angewandte Mathematik (6 CP)

im Wahlpflichtbereich werden im Umfang von 33 CP
Schwerpunkte gesetzt in folgenden Bereichen:

– Differentialgleichungen, Funktionentheorie, Nume-
rik oder ähnliche Gebiete (9 CP)

– Algebra, Logik, Zahlentheorie, Diskrete Mathe-
matik, Kryptographie oder ähnliche Gebiete
(9 CP)

– Vertiefungsgebiet der Bachelorarbeit (gemäß Ab-
sprache zwischen Studierendem und Betreuer der
Bachelorarbeit (15 CP)

(4) Der Professionalisierungsbereich umfasst fol-
gende Bereiche:

– Orientierungspraktikum 6 CP

– Fachdidaktik des Hauptfachs 15 CP

– Schlüsselqualifikationen 9 CP

– Erziehungswissenschaften 15 CP

(5) In General Studies werden folgende Gebiete
studiert: 

– ein zweites Nebenfach mit 36 CP aus Cluster 1
oder, mit Genehmigung des Prüfungsausschusses,
ein anderes Fach 

– Schlüsselqualifikationen 9 CP

(6) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und
Wahlpflichtmodule werden im jährlichen Turnus an-
geboten. Die einzelnen Lehrveranstaltungen werden
von der Studienkommission in der Jahresplanung des
Lehrprogramms ausgewiesen. Darüber hinaus können
auch weitere Module und Lehrveranstaltungen von
der Studienkommission Mathematik für die entspre-
chenden Prüfungsgebiete des Hauptfachs und seiner
Fachdidaktik (im Professionalisierungsbereich) sowie
im Bereich Schlüsselqualifikationen anerkannt werden.
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Artikel 2

Diese Änderung tritt mit der Genehmigung durch den Rektor in Kraft.

Bremen, den 9. Januar 2006

Der Rektor der Universität Bremen


